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Amtliche Mitteilungen

Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Stichwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters 
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Fotos (Titelseite von links nach rechts und oben nach unten)
 Dorfkrug (Gemeinde Oberkrämer), Mühle in Vehlefanz (I. Pahl), Glockenturm in Klein-Ziethen, Storch (Gemeinde Oberkrämer),  Kirche Schwante,  
 Verwaltungsgebäude (I. Pahl) Grundschule Bötzow (Gemeinde Oberkrämer), Freiwillige Feuerwehr Marwitz (I. Pahl)
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Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Stichwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters

der Gemeinde Oberkrämer am 13.02.2022

Amtliche Mitteilungen

Oberkrämer, den 15. Februar 2022

gez. Großmann
Wahlleiterin der Gemeinde Oberkrämer 
für die Kommunalwahlen

Der Wahlausschuss für die Kommunalwahlen der Gemeinde Oberkrämer hat in seiner Sitzung am 15.02.2022 gemäß 
§ 77 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 74 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) folgendes Ergebnis festgestellt:

   Zahl der wahlberechtigten Personen: 9.979
   Zahl der Wählerinnen und Wähler:  4.354
   Ungültige Stimmen:                13
   Gültige Stimmen:       4.341

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Bewerber Stimmenzahl

Schmiel, Carolin (BfO) 1.391

Geppert, Wolfgang (BVB / FREIE WÄHLER – Gemeinsam für Oberkrämer) 2.950

Für die Wahl des Bürgermeisters nach § 72 Absatz 2 Satz 1 BbgKWahlG erforderliche Stimmenzahl:
- Anzahl der Stimmen, welche mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entspricht: 2.172
- Anzahl der Stimmen, welche mindestens 15 von Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst: 1.497
- Somit erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters: 2.172

Gewählter Bewerber
Herr Wolfgang Geppert (BVB / FREIE WÄHLER – Gemeinsam für Oberkrämer) hat die erforderliche Stimmenzahl erhalten und ist 
damit zum neuen hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Oberkrämer gewählt worden.

Ende der amtlichen Mitteilungen
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